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	Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zur

Novelle der Stmk.BHG – Leistungs- und Entgeltverordnung (LEVO-StBHG)


Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung gibt im Folgenden zum vorgelegten Begutachtungsentwurf für eine Novellierung der Leistungs- und Entgeltverordnung zum Stmk. Behindertengesetzes (LEVO-StBHG) ihre Stellungnahme ab.
Zunächst ist zu kritisieren, dass die Erstellung des vorliegenden Entwurfes ohne jegliche Beteiligung der davon betroffenen Personen und deren Vertreter/innen stattgefunden hat und somit nicht dem von Artikel 4 der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen vorgegebenen Prinzip zur partizipativen Regelung einschlägiger Rechtsmaterien entspricht.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Entwurfes ergeben sich im Wesentlichen aus den Leistungsbeschreibungen des Anhangs 1 sowie der Tagsatz- und Stundensatzliste des Anhangs 2 auf die nunmehr detailliert eingegangen wird.
Quer über alle Leistungen hinweg wurde vorgesehen, die Supervision der Bediensteten nur noch „nach Erfordernis“ durchzuführen. Gerade die Tätigkeit für und mit Menschen mit Behinderungen stellt besonders hohe persönliche Anforderungen an die in der unmittelbaren Klient/innenarbeit Beschäftigten. Hier ist eine regelmäßige professionelle externe Begleitung für die jeweiligen Teams aber auch Einzelpersonen unabdingbar, um das erforderliche Maß an Qualität in der Leistungserbringung zu sichern, weshalb die Supervision weiterhin als notwendiger Bestandteil erhalten bleiben sollte.

Zu den einzelnen Leistungsbeschreibungen:
I. Stationäre Leistungen
In allen Leistungsschreibungen dieses Bereiches ist eine erhebliche Verringerung der vorgeschriebenen Personalressourcen in Quantität und Qualität beabsichtigt. Die bislang als Mindestwerte zulässigen Betreuungsschlüssel werden entweder als Standard vorgesehen oder sogar noch unterschritten. Am stärksten davon betroffen ist die Betreuung von Personen  hohem und höchstem Hilfebedarf, aber auch in den weniger personalintensiven Dienstleistungen für Menschen mit geringerem Hilfebedarf soll es zum Teil zu verhältnismäßig starken Einschränkungen kommen. 
Dies muss für den/die Einzelne/n zwangsläufig zu einem zeitlich geringeren Ausmaß an individuell verfügbarer Assistenz führen, was gerade bei mehrfach beeinträchtigten Personen auch zu einem erheblichen Qualitätsverlust der Leistung führen muss. Darüber hinaus würde durch einen sehr hohen grundsätzlich abzudeckenden Bedarf wohl oft auch eine einrichtungsinterne Ressourcenverschiebung erforderlich sein, die dann wohl in erster Linie Menschen mit geringerem Beeinträchtigungsgrad betreffen würde.
Nachfolgend eine Gegenüberstellung der einzelnen Leistungen und die Personalressourcen pro Klient/in nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung:

	Leistung
	Grad der Beeinträchtigung
	Zielwert 2010
	Sollwert 2011
	Veränderung

in %

	Vollzeitbetr. Wohnen
	Mittel
	0,49
	0,45
	- 8%

	
	Hoch
	0,70
	0,50
	- 29%

	
	Höchst
	0,80
	0,55
	- 31%

	
	
	
	
	

	Trainingswohnung
	Gering
	0,50
	0,40
	- 20%

	
	Mittel
	0,60
	0,50
	- 17%

	
	Hoch
	0,70
	0,60
	- 14%

	
	
	
	
	

	Teilzeitbetr. Wohnen
	Gering
	0,25
	0,20
	- 20%

	
	Mittel
	0,35
	0,30
	- 14%

	
	Hoch
	0,45
	0,40
	- 11%


In allen Leistungsarten ist nunmehr auch die Möglichkeit vorgesehen, dass bis zu 50% des Personals eine geringere Qualifikation aufweisen kann, als dies bisher der Fall war. Ohne die Ausbildung, den Wissensstand und das Engagement der Bediensteten geringschätzen zu wollen, ist dann, wenn bis zu 30 % der Fachkräfte einer Einrichtung in Ausbildung stehen können - wobei dies dem Wortlaut folgend theoretisch mit dem ersten Tag einer begonnenen Ausbildung der Fall sein kann - und bis zu 20% Heimhelfer/innen eingesetzt werden können, bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung der Ressourcen im Allgemeinen (s.o.) die Aufrechterhaltung eines angemessenen Qualitätsstandards kaum vorstellbar.

Nachfolgend noch einige detaillierte Anmerkungen zu den einzelnen Leistungen:

a) Vollzeitbetreutes Wohnen

Im vollzeitbetreuten Wohnen soll über die oben beschriebenen Einschränkungen hinaus die Gruppe der körperlich und sinnesbeeinträchtigten Personen in Hinkunft nicht mehr Zielgruppe sein. Solange keine ausreichende und flächendeckende, dem Grundsatz der Selbstbestimmung Rechnung tragende, Alternativversorgung vorhanden ist, sollte dieser Personenkreis weiterhin die Möglichkeit haben, bei entsprechendem Bedarf auch in vollzeitbetreuten Einrichtungen der Behindertenhilfe zu wohnen. 
Auch die nunmehr vorgesehenen Voraussetzungen, dass Personen in dieser Leistungsart bei sämtlichen Verrichtungen Unterstützung, Aufsicht und Hilfestellung benötigen sollen erscheint problematisch, da eine auf anderen Gründen beruhende individuelle Bedarfslage wie z.B. der langjährige Aufenthalt in einer Einrichtung und ein hohes Lebensalter keine Berücksichtigung mehr finden könnte.
Weitere Qualitätseinbußen sind mit der Streichung des Tagdienstes, der im Bedarfsfall jedenfalls kurzfristig zur Verfügung steht, und mit der Beschränkung des Erfordernisses auf die „überwiegende“ Ausstattung der Einrichtungen mit Einbettzimmern (bisher mindestens 8) zu erwarten.

b) Trainingswohnung

Auch hier ist neben den geringeren Personalschlüsseln auch noch ein Entfall des Tagdienstes und der Rufbereitschaft geplant. Dies lässt erwarten, dass auf kurzfristig auftretende Problemlagen nicht mehr ausreichend rasch reagiert werden kann, was auch befürchten lässt, dass die Nachhaltigkeit der pädagogischen Betreuungsarbeit gefährdet ist.
c) Teilzeitbetreutes Wohnen

Da das teilzeitbetreute Wohnen die geringste Betreuungsintensität in diesem Leistungssegment erfordert und als Vorstufe zum assistierten Wohnen dienen soll, sollte schon hier die Möglichkeit geboten werden, Freizeitassistenz in Anspruch zu nehmen, was im gegenständlichen Entwurf nicht der Fall ist. Dies wiegt umso schwerer als im Leistungsportfolio die Förderung von Außenkontakten nun nicht mehr vorgesehen ist.
Die Erhöhung der Einrichtungsgröße von 8 auf 12 Klient/innen würde eine Umkehr der eingeschlagenen Richtung hin zu dezentralen, gemeindenahen und möglichst kleinen Einheiten und somit auch einen Rückschritt in der durch das BHG 2004 eingeleiteten Entwicklung bedeuten.

d) Zu den Tagsätzen
Allgemein vorauszuschicken ist, dass bei allen folgenden Darstellungen über die jeweiligen Tagsatz- und Stundensatzkürzungen die nicht erfolgte Valorisierung für 2011 nicht berücksichtigt wurde und somit die beabsichtigten Kürzungen noch über den vorliegenden Zahlen liegen.
Während im Bereich der Trainingswohnungen eine Verringerung der Tagsätze von 2,5 – 3,4% vorgenommen werden soll, sind im teilzeitbetreuten Wohnen Kürzungen von bis zu 13,4% vorgesehen und im vollzeitbetreuten Wohnen solche von bis zu 20%. Durch die gänzliche Streichung des Betreuungszuschlages ergäbe sich bei höchstem Hilfebedarf und aktuellem 50%igen Betreuungszuschlag eine Kürzung des Tagsatzes um 43,2%! 
Das bedeutet, dass die finanziellen Mittel gerade für jene Personen, die die personell größte Betreuungsintensität im Bereich Wohnen benötigen, am stärksten vermindert werden sollen, was sich naturgemäß in erster Linie in der oben behandelten Verringerung des Personalschlüssels nieder schlägt, weshalb hier auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen werden kann.
II. Teilstationäre Leistungen
Die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung fordert sein geraumer Zeit, dass in Einrichtungen, in welchen Personen mit Behinderung über die Behindertenhilfe beschäftigt sind, die Möglichkeit geschaffen werden soll, eine eigene Interessenvertretung (Werkstattrat) zu installieren. Auch in diesem Entwurf ist ein solches Selbstvertretungsinstrumentarium nicht enthalten, weshalb neuerlich angeregt wird, die Wahl eines Werkstattrates als Element der Leistungen im Bereich Beschäftigung vorzusehen.

In den tabellarisch ersten beiden in dieser Kategorie vorgesehenen Leistungsarten, nämlich den Tageswerkstätten und Tagesstrukturen kann bezüglich der weitreichenden Konsequenzen der beabsichtigten Änderungen im Bereich der Personalressourcen und – qualifikationen auf oben Erwähntes zum Bereich Wohnen in Einrichtungen verwiesen werden.

Darüber hinaus sind noch folgende Anmerkungen zu machen:

a) Tageswerkstätten produktiv/kreativ:

Der Entfall der Verpflichtung auch kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Begleitangebote zur Verfügung zu stellen, wird zum einen die jeder Leistung auch zugrundliegende inklusive Ausrichtung nur noch als freiwilliger Bestandteil ausgewiesen. Andererseits ist gerade die Ausgestaltung des kreativen Teils dieser Dienstleistung von solchen nicht rein an Produktivität ausgerichteten Aktivitäten getragen, was verbunden mit den vorgesehenen Kürzungen im Personaleinsatz eine Erreichung der Zielsetzungen als stark gefährdet erscheinen lässt. 

Auch die vielerorts geschaffene Kleinstrukturierung in der Gruppenzusammensetzung in Orientierung an individuellen Interessen und Fähigkeiten der Klient/innen erscheint unter den personellen Voraussetzungen, für die zum Teil (vor allem für Personen mit einem hohen Hilfebedarf) eklatante Kürzungen vorgesehen sind, kaum fortsetzbar. 
Zur Möglichkeit 30% Fachpersonal in Ausbildung zu beschäftigen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

Dass eine Leistungserbringung bzw. Beschäftigung der Klient/innen auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen vorgesehen wird, ist solange als nicht gerechtfertigt anzusehen, als hier den behinderten Personen kein Gehalt bezahlt wird und sie lediglich ein geringes Taschengeld erhalten. Der Verweis auf betriebliche Notwendigkeiten (Gastronomie) kann hier nicht ausreichen.

b) Tageseinrichtungen mit Tagesstruktur
Auch hier schlägt sich neben den zum Teil erheblich verringerten Personalressourcen und den geringeren Anforderungen an die Qualifikation des Personals – 20% Heimhelfer/innen und 30% Fachpersonal in Ausbildung sind zulässig s.o. - die Streichung von Begleitangeboten nieder, die für die Herstellung einer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Sicherung der Qualität der Dienstleistung von Bedeutung sind. So soll die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen, die fachärztliche Betreuung und die Beratung von Eltern nicht mehr verbindlicher Inhalt sein. Es handelt sich dabei gerade für die Klient/innen dieser Leistung um wichtige Angebote, die ihnen und ihren Familien eine hochwertige und möglichst inklusive Lebensgestaltung ermöglichen.

Nachfolgend eine Gegenüberstellung der Personalressourcen pro Klient/in für die beiden Leistungen:

	Leistung
	Grad der Beeinträchtigung
	Zielwert 2010
	Sollwert 2011
	Veränderung

in %

	Tageswerkstätten produktiv/kreativ
	Gering
	0,16
	0,16
	0

	
	Mittel
	0,25
	0,23
	- 8%

	
	Hoch
	0,64
	0,40
	- 37%

	
	Höchst
	1
	0,70
	- 30%

	
	
	
	
	

	Tageseinrichtungen mit Tagesstruktur
	Hoch
	0,64
	0,50
	- 22%

	
	Höchst
	1
	0,70
	- 30%


c) Zu den Tagsätzen zu a) und b)
Auch in diesem Leistungsspektrum spiegelt sich in der Tagsatzgestaltung die Systematik wider, dass je höher sich der Betreuungs- und Hilfebedarf des einzelnen Menschen mit Behinderung darstellt eine umso größere Kürzung der finanziellen Mittel vorgesehen ist. So gibt es für die Klient/innen in den Tageswerkstätten produktiv/kreativ beginnend mit einer 0,4%igen Steigerung für den Beeinträchtigungsgrad „leicht“ eine sukzessive Negativentwicklung bis zu einer Kürzung von 36,2% für einen höchsten Beeinträchtigungsgrad. Geht man von einem zusätzlichen Betreuungszuschlag von 50% aus, so wird im schlechtesten Fall eine Verringerung des Tagsatzes von 54,3% schlagend!
d) Berufliche Eingliederung

In allen drei Teilbereichen (Arbeitstraining/Werkstätten/betriebliche Arbeit) wird die Möglichkeit eröffnet, 30% Fachpersonal in Ausbildung zu beschäftigen, was zu den bereits ausgeführten Konsequenzen im Bereich der Qualität führt.
Darüber hinaus ist beim Arbeitstraining nach der Kreuztabelle kein gleichzeitiger Familienentlastungsdienst vorgesehen. Warum dies gerade hier der Fall sein sollte, ist nicht ersichtlich.

Für die einzelnen Leistungen werden folgende Reduktionen bei den Personalressourcen pro Person geplant: Arbeitstraining minus 12%, Eingliederung in Werkstätten minus 20%, Eingliederung durch betriebliche Arbeit minus 14%. Bei den Tagsätzen sind Kürzungen um 18,5% (AT), 36% (EGH-WS), und 26,5% (EGH-BETR) und somit um bis zu mehr als einem Drittel geringere finanzielle Mittel für die Förderung der beruflichen Integration in diesem Bereich vorgesehen.
Jede Kürzung der Betreuungszeiten, die für die einzelnen Personen zur Verfügung stehen, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die durch diese Leistungen angestrebte Entwicklung hin zu einem Job auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt erfolgreich abgeschlossen werden kann oder zögert eine solche hinaus, was im Endeffekt auch zu keiner Kostenreduktion führt und die Chancen für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung derzeit noch in Einrichtungen der  Behindertenhilfe beschäftigten Personen verringert.
III. Mobile Leistungen
a) Frühförderung und Familienbegleitung (in ihren 3 Formen)
In diesem Leistungsspektrum schlagen sich die geplanten Veränderungen im Wesentlichen in der Halbierung der anerkennbaren Zeiten für mittelbare, vor- und nachbereitende und begleitende Tätigkeiten der Frühförder/innen nieder. Gerade der Frühförderung als im Lebenszyklus erste mobile/ambulante Leistung des StBHG kommt in puncto Nachhaltigkeit besondere Bedeutung zu. 
Wie sich aus der Leistungsbeschreibung erschließen lässt, ist hier ein sehr hohes Maß an individueller Angebotsgestaltung für die jeweilige Familie in deren aktueller Situation gefordert. Dies bringt mit sich, dass Frühförder/innen neben der unmittelbaren  Begleitung vor Ort in ebenso großem Umfang dazu aufgefordert sind, sich vor und nach der jeweiligen Einheit mit Ergebnis und Fortgang des Betreuungsverlaufes zu befassen sowie zahlreiche „Nebentätigkeiten“ wie z.B. die Kooperation mit Fachleuten, Helferkonferenzen, Besorgung von individuell abgestimmten Fördermaterialien, zu erbringen. 
Mit dem Verhältnis 1:1 zwischen mittelbarer und unmittelbarer verrechenbarer Betreuungszeit wurde diesem Qualitätserfordernis bislang ausreichend Rechnung getragen. Eine Kürzung des Gesamtstundensatzes um rund ein Viertel wäre somit zwar mit keiner Stundenreduktion für das einzelne behinderte Kind und dessen Familie verbunden, sehr wohl aber mit einem beträchtlichen Qualitätsverlust in der Leistungsgestaltung.
b) Wohnassistenz
Mit Einführung der Wohnassistenz wurde persönliche Assistenz auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Steiermark in österreichweiter Vorreiterrolle zum ersten Mal, wenn auch in einem eingeschränktem Ausmaß von 480 Jahresstunden, zur Verfügung gestellt. Diese soll nunmehr nicht mehr als Dauerleistung gestaltet werden. 
Dies würde dazu führen, dass Personen, die einen relativ geringen Assistenzbedarf beim Wohnen haben und diesen durch diese Leistung abdecken können, dazu gezwungen wären, ihre eigenen Wohnungen aufzugeben und zumindest eine teilstationäre Leistung in Anspruch zu nehmen. Dies läuft sowohl dem Grundsatz des StBHG „mobil vor stationär“ als auch den Bestimmungen der UN-Konvention bzgl. der weitestgehend selbst bestimmten Lebensgestaltung zuwider. 
c) Familienentlastungsdienst
Die Anknüpfung des zuzuerkennenden Stundenausmaßes ausschließlich an Pflegegeldstufe, Betreuungsstunden außer Haus und Stunden der Berufstätigkeit der Hauptbetreuungsperson sowie die Errechnung des Bedarfes anhand einer Tabelle konterkarieren den Grundsatz der Feststellung des individuellen Hilfebedarfes. Aus der Praxis zeigt sich, dass sich unterschiedlichste Bedarfe an Entlastungsdiensten ergeben. Hier sind Faktoren wie Mobilität und Interessen des behinderten Menschen, Gesundheitszustand und Alter der Hauptbetreuungspersonen, familiäre Situation u.v.m. entscheidende Faktoren dafür, in welchem Ausmaß und Umfang Hilfe bzw. Entlastung erforderlich sind. Die im Entwurf als allein maßgeblich vorgesehenen Kriterien können lediglich Anhaltspunkte liefern und sind nicht geeignet, eine bedarfsgerechte Leistungszuerkennung zu ermöglichen.
Neben dieser grundsätzlichen Problematik ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung der gewählten Berechnungsmethode nur eine äußerst geringe Anzahl von Personen und deren Familien ein dem aktuell fest gestellten Bedarf annähernd gleichkommendes Stundenausmaß erreichen könnte und für die überwiegende Anzahl der Leistungsbezieher/innen eine beträchtliche Reduktion zu erwarten wäre. 

Der Ausschluss der Leistung für den Fall, dass Maßnahmen nach dem JWG „angezeigt“ sind, lässt schon vorab negative Kompetenzkonflikte erwarten, weshalb nur tatsächlich durchgeführte JWG-Maßnahmen eventuelle Ausschließungsgründe bieten können, wobei aber auch dies individuell zu beurteilen sein wird.
Sämtliche mit dem FED verbundenen Ziele wären damit insgesamt nur noch in sehr eingeschränktem Maße bzw. gar nicht mehr erreichbar (für viele würde der Anspruch gänzlich wegfallen), was eine Abkehr von der Setzung nachhaltiger Maßnahmen zur Sicherung des möglichst langdauernden Verbleibens behinderter Personen im angestammten Umfeld durch Entlastung des familiären Systems bedeuten würde. Verschärft wird diese Problematik auch noch dadurch, dass durch die Verringerung der verrechenbaren mittelbaren Zeiten von 50% auf 10% auch der tatsächliche Stundensatz erheblich gekürzt wird.
d) Freizeitassistenz
Die Anknüpfung des Kontingentes an die Betreuungszeit außer Haus ist systemwidrig. Freizeit findet schon per definitionem nur außerhalb von Einrichtungen statt, sodass eine Verringerung des Anspruches durch anderweitige teilstationäre Leistungen diesen einen Freizeitcharakter unterstellen würde, was definitiv nicht der Fall ist, wie sich auch aus den Inhalten der diesbezüglichen Leistungsbeschreibungen ergibt. 
Da darüber hinaus auch der Stundensatz um 18% gekürzt werden soll, ist bei Umsetzung der vorgesehenen Änderungen wohl eine Einstellung dieser Leistungsart zu befürchten, da damit weder für die Leistungsbezieher/innen noch für die Trägerorganisationen auch nur annähernd adäquate Rahmenbedingungen gegeben sind.
IV. Stationäre Leistungen für psychisch beeinträchtigte Menschen

a) Zu den Leistungsbeschreibungen
Auch in diesem Leistungsspektrum werden nunmehr geringere Anforderungen an Qualifikation und Ausbildung der Beschäftigten gestellt. So kann ein Viertel des Personals aus Heimhelfer/innen (10%) und Fachpersonal in Ausbildung (15%) bestehen. Wenn auch die prozentuale Höhe im Vergleich zum Bereich der „klassischen“ Behindertenhilfe geringer ist, so sind auch hier Qualitätseinbußen im Zusammenwirken mit den noch darzustellenden sonstigen Vorhaben wohl unvermeidbar.
Die beabsichtigten Kürzungen der Personalressourcen pro Klient/in stellen sich wie folgt dar:

	Leistung
	Zielwert 2010
	Sollwert 2011
	Veränderung in %

	Vollzeitbetr. Wohnen
	0,50
	0,45
	- 10%

	Teilzeitbetr. Wohnen
	0,425
	0,375
	- 12%

	Betreute WG – Einzel
	0,165
	0,15
	- 9%

	Betreute WG – Verbund
	0,165
	0,15
	- 9%


Im Bereich des teilzeitbereuten Wohnens wurde darüber hinaus auch die Betreuungszeit von Montag bis Freitag von 14 auf 12,5 Stunden pro Tag und am Samstag von 9 auf 7 Stunden pro Tag verringert.

Da schon die Aufrechterhaltung eines Grundbetriebes ein gewisses Maß an personeller Ausstattung erforderlich macht, gehen diesbezügliche Reduktionen in Einrichtungen, die ohnehin keinen hohen Betreuungsschlüssel pro Klient/in aufweisen in besonderer Weise auf Kosten der Möglichkeiten, die Dienstleistung am Bedarf der einzelnen Person auszurichten und schlagen sich somit in einem deutlichen Qualitätsverlust nieder. 
Da die Bewohner/innen von Einrichtungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen durch die dort geleistete professionelle Unterstützung sehr oft befähigt werden können, eine sukzessive Verringerung an Betreuungsintensität zu erreichen, besteht hier die Gefahr, dass diese positiven Entwicklungsschritte durch zu wenig individuell verfügbare, professionelle Begleitung zumindest erheblich verzögert werden, was auch ein längeres Verbleiben in betreuungsintensiveren stationären Leistungsformen mit allen damit verbundenen Konsequenzen (siehe oben zu den Leistungen der „klassischen“ Behindertenhilfe ) nach sich ziehen würde.
b) Zu den Tagsätzen
Die Reduktion des Personaleinsatzes bringt auch eine Kürzung der Tagsätze in diesem Bereich mit sich. Da es hier keine Feststellung des Beeinträchtigungsgrades gibt, stellt sich die Situation für alle Klient/innen in der jeweiligen Leistungsart gleich dar. Spiegelbildlich zur allgemeinen Tendenz wird auch hier für die betreuungsintensiveren Formen eine deutlichere Kürzung von rund 7- 8% vorgesehen und bei den Trainingswohnungen ein um ca. 1,5 – 4% geringerer Tagsatz festgelegt, womit – wie bereits oben erwähnt - wiederum bei jenen Personen, die einen Bedarf an engmaschigerer Betreuung zur Stärkung und Entwicklung ihrer Fähigkeiten in der möglichst eigenständigen Gestaltung ihrer Wohnverhältnisse haben, die größten Nachteile entstehen.

IV. Teilstationäre Leistungen für psychisch beeinträchtigte Menschen

Als positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Zielgruppe in den Leistungsarten Diagnostik und Kompetenzförderung von bisher über 17 Jährigen auf Personen nach Erfüllung der Schulpflicht ausgedehnt wurde. Allerdings wurde auch hier das Qualifikationserfordernis an die Bediensteten insofern verändert, dass 15% des Fachpersonals in Ausbildung stehen darf und auch die Betreuungsschlüssel wurden erheblich verringert.

Die beabsichtigten Kürzungen der Personalressourcen pro Klient/in stellen sich wie folgt dar:

	Leistung
	Zielwert 2010
	Sollwert 2011
	Veränderung in %

	Beschäftigung in Einrichtungen
	0,25
	0,20
	- 20%

	Arbeitsrelevante Kompetenzförderung
	0,20
	0,17
	- 15%


Da es sich hier, so wie bereits oben beschrieben um Leistungen handelt, die von vorneherein kein hohes Maß an individueller Betreuungszeit zugestanden bekommen haben und ein Gutteil der personellen Ausstattung den Grundbetrieb - wie z.B. allein die ständige Anwesenheit einer ausreichenden Anzahl von Fachpersonal in den Einrichtungen - sichern muss, lassen Kürzungen von bis zu einem Fünftel erhebliche Qualitätsverluste erwarten. 

Diese Kritik gilt naturgemäß auch der beabsichtigten Herabsetzung der Tagsätze um rund 10% bzw. 15%.

VI. Mobile sozialpsychiatrische Betreuung

Diese Leistungsform hat sich zu einem sehr flexiblen und bedarfsorientierten Angebot für psychisch beeinträchtigte Personen entwickelt. Durch häufig vorhandene krisenhafte Lebensverläufe der Klient/innen und die Notwendigkeit auf oft starke Befindlichkeitsschwankungen adäquat reagieren zu können, ist neben der unmittelbaren Betreuungsarbeit ein hohes Maß an sonstigen Tätigkeiten erforderlich, was sich auch in der bislang geltenden Regelung, dass für eine Stunde direkter Assistenz eine weitere Stunde für mittelbare Betreuungszeiten verrechnet werden konnte, widerspiegelte. 

Nachdem auch die Stundenkontingente in den Entwicklungsplänen der Träger in engem Rahmen gehalten wurden, wird mit der nunmehr vorgesehenen Reduktion der mittelbaren Zeiten auf 50% und somit einer Verringerung des Gesamtstundensatzes um rund ein Viertel die bisherige Qualität in der Leistungserbringung nicht mehr zu halten sein. Die dadurch ausgelösten Folgewirkungen können neben einem zu erwartenden längeren Betreuungsbedarf auch wieder vermehrte stationäre Aufenthalte sein, was weder den Ambitionen und Zielsetzungen des StBHG entspricht, noch der nachhaltigen Entwicklung einer gleichberechtigten Teilhabe psychisch beeinträchtigter Personen förderlich ist, wie dies UN-Behindertenrechtekonvention vorsieht.

VII. Persönliches Budget

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass nunmehr auch für das persönliche Budget eine Leistungsbeschreibung vorgesehen wird, da in den letzten Monaten durch eine geänderte behördliche Praxis auf Basis der Argumentation, dass für diese Leistung keine definitive gesetzliche Grundlage gegeben sei, eine erhebliche Verunsicherung unter den Leistungsbezieher/innen festzustellen war.
Die Ausgestaltung und hier insbesondere die Grundlagen zur Berechnung des Bedarfes entsprechen hingegen in weiten Teilen weder dem bislang erreichten Standard noch den nationalen und internationalen Anforderungen an eine Geldleistung, die selbst bestimmtes Leben in der am weitesten gehenden Form ermöglicht entspricht. 
Die Beschränkung der Bezugsberechtigung auf eine bestimmte Gruppe, nämlich körperlich und sinnesbeeinträchtigte Personen,  verwehrt z.B. Personen mit intellektuellen Beeinträchtigungen grundsätzlich die Möglichkeit diese Geldleistung ebenfalls in Anspruch nehmen zu können. Es wird daher empfohlen keine auf bestimmte „Behinderungsformen“ eingeschränkte Zielgruppendefinition vorzunehmen.

Eine für die einzelne behinderte Person passgenaue persönliche Assistenzleistung muss sich an der jeweils ganz speziellen Lebenssituation orientieren. Die Heranziehung einiger weniger Kriterien (Pflegegeld, Lebensgemeinschaft) ist nicht dazu geeignet, hier eine bedarfsgerechte Leistung fest zu stellen. Diese können möglicherweise Indizien in keinem Fall aber allein ausschlaggebende Grundlagen liefern. 
So kann der Bedarf einer bewegungsbeeinträchtigten Person, die einen Rollstuhl benützt, ganz entscheidend davon abhängen, ob es sich um eine/n Studierende/n oder eine/n Pensionist/in handelt, ob die/der Partner/in im Haushalt tätig ist oder als Pendler/in lediglich an den Wochenenden zuhause ist, ob sie/er Kinder hat u.v.m. Das bedeutet, dass bei der Feststellung des individuellen Hilfebedarfes gerade bei dieser Leistung eine dem Wortsinn weitestgehend entsprechende Vorgangsweise erforderlich ist.
Das Erfordernis, diese Leistung nur außerhalb der Herkunftsfamilie in Anspruch nehmen zu dürfen, würde alle Personen davon ausschließen, die (noch) in ihrem angestammten Umfeld wohnen und ihnen damit die Chance nehmen, sich auf ein Leben in einer eigenen Wohnung vorzubereiten.
Der Passus, dass mit dem persönlichen Budget keine Pflegeleistungen finanziert werden dürfen, ist auf diesem Hintergrund ebenso nicht zielführend, da zum einen keine Definition des Begriffes „Pflegeleistung“ erfolgt und zum anderen in der Realität wohl nie ein genauer Trennstrich zwischen Hilfe, Unterstützung etc. und „Pflege“ gezogen werden kann. Wenn eine Anrechnung bzw. Berücksichtigung des Pflegegeldes angestrebt wird, sollte dies auch in dieser Klarheit ausgedrückt werden, da auch in der Zuerkennung von Pflegegeld Betreuungsleistungen berücksichtigt werden, die auf jeden Fall keine Pflege darstellen, wie z.B. das Reinigen der Wäsche oder die Mobilitätshilfe im weiteren Sinn.

Zu den Ab- und Verrechnungsbestimmungen ist noch anzuführen, dass eine Auszahlung im Nachhinein zur Notwendigkeit der Vorfinanzierung führen würde, die für die meisten Assistenzbezieher/innen aller Voraussicht nach nicht möglich wäre. Durch die Zuerkennung eines Jahreskontingentes, eine monatliche aliquote Vorauszahlung und die Vorlage von Belegen in angemessenen Zeiträumen (z.B. halbjährlich) wäre eine nachvollziehbare und ausreichend flexible Verwendungsmöglichkeit herstellbar.
Es wird daher angeregt - in Anlehnung an das Wiener Modell der Pflegegeldergänzungsleistung - eine individuell bedarfsgerechte Gestaltung des persönlichen Budgets unter anderem auch durch Heranziehung von Selbsterhebungsinstrumentarien vorzusehen.

Zusammenfassend wird nochmals auf die eingangs erwähnte völkerrechtliche Vorgabe zur aktiven Miteinbeziehung von Menschen mit Behinderungen in den Entstehungsprozess von Regelungen, die sie betreffen, verwiesen und empfohlen, über den vorliegenden Entwurf einen Diskussionsprozess unter deren bestimmender Beteiligung nachzuholen und dabei die oben dargelegten erwartbaren Verschlechterungen durch Erarbeitung alternativer Szenarien zu vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Siegfried Suppan e.h.
